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N r . 4 Ö •
i

B e t r e f f ! K r e i s t a g s s i t z u n g . *

Am fteitag, deii 29. April 1955. vonnitta^ 10 Uhr findet in
Mieabach, Gastliaus „Bräuwirt" eine öffentlidlie Kreistagseitzung
s t a t t ,

T a ge.s 0 r dnun g 1
1. yorstellung und Vereidigung des neugewählten Landratea,
2. Khirzer Büdkblidc auf das abgelaufene Rechnungsjahr und

Brläufcerungen der Haushaltsplanentwürfe 1955/56.
3. Errichtung eines Kreisberufsschulgebäudes In Miesbadri

hier: grundsätzliche Besprechungen und Auswahl des Ardhi-
t e k t e n . • " '

4. Wappen des Lairdkrelsea,
5. Erlaß der Haushaltssatzung und Verabschiedung der Haus

haltspläne (Gesamtpläne) für das Rechnungsjahr 1955/56t iir
Verbindung damit! Behandlung der vorliegenden Zuschufi-
gesuch® und der sonstigen, mit der Hauahaltsaufatellung in
Zusammenhang stehenden Angelegenheiten imd zwari
a)' Hrhfihung der Vergütung für die nebenamtlichen Lehr-

kräfto f lU den Kroisbenifsschuleni
I>) PcistBOt'/ung der Höhe dos Schulgeldes für die Land- unc,;

AlmwiTtBdraflsRchulfi Mlo.sbftch|
e) Casuch der Volkshodischnlo und Gosurh des Kullurkrci-

.ses Mloßbndi um Gewährung von Zuschüssen;
d) Erhöhung der Fürsorgeriditsütze)
e) Gesuch der Gemeinde Bayrischzell um' Gewährung eines

Zuechußsoa zum Ankauf einer Baracke zur Unterbringung
Obdachlbser;

f) Antrag der Südd, Knappsdiaft München um Gewährung
eines verlorenen Baukostenzuschusses In Höhe von DM
1 2 S . O Ü O . - - I . ' , ,
Antrag der Stadt Mieshach 'Und der .Marktgememcle
Holdcirdien um Gewährung eines Zusdrussaa für ihre
Krankenlräusei ' j

g) Gewährung von Baudarlehen zur Förderung das sozialen
Wohnnufrsbaues}

h) Straflenbauprogiojnm 1955.
OGBUfh der Gemeinde Niklasreuth um oinon Zusdniß zur
Instandhaltung des, Gemoindeweges von dor Irschonbor-
gerstraßa' über Hilgenrain zur Kosenheimerstraßej

1) Übernahme der Bahnhofstraßs in Tageinsee; hier: Ge
währung eines übeinahmezuschussps an die Stadti

k) Gesuch der Gemeinde Bayrifidizell um Gewährung einesZuschusses zur Aufbringung des Beteiliglenbeiträges für'
Wüdbadiverbauungen I

1 ) A n t r a g d e r S c b l i e r s e e u m G e ' W ä h r u n g
eines Zusdiusses zum Bau des 1. Absd:inltt©s der Kana
l i s a t i o n .

m] Antrag des Reg.Vet.Rates um Gewährung eines Zuschus
ses zur Bekämpfung der Rlndertuherkulose.

S, Unvorhergesehenes
?, Wünsche und Anträge

N r . 4 9

Betreffi Inanspmchftahme von Gemeinden dutdi Dritte wegen
KrlGgsfolgemaßnahmen.
hier: Entschädigimg ehem. Mitglieder der NSDAP für
die Ablieferung von Kleidüngs- und Wäschestücken in
den Jahren 1945/46.

Die Bayer. Staatsregierung hat veranlaßt, daß wegen der
Entschädigung ehem. Mitglieder dei NSDAP für Ablieferung
von'IUeldern und Wäschestücken in den Jahren 1945/46 ein
vom Bundesgerichtshof ergangenes Urteil auf die, sich, für die
Gemsindeh ergebenden Folgen überprüft wird, Bis zur end
gültigen Klärung der Rechtslage, wird'den Gemeinden empfoh
len, die Anerkennung oder Befriedigung von Entschädigungs
ansprüchen ehem. Mitglieder der NSDAP zurüdczustellen,

. E A P I . . O O — O 0 6

N r , 5 0 ,

Betreff: Stellung des Scfhllersoes und seiner Umgebung unter
L a n d s c h a f t s s c h u t z .

A n o r d n u n g
zum Schutze des Schliersaes und seiner Umgehung.

Auf Grund der §§ 5 und 19 des Naturschutegesetzes vom
2G, Juiü 1935 (RGBl, S. 921) in clor Fas-simg vom 20. Januar 193Ö
(RGBL 1 S. 36) sowie des § 13 der Durch.V. v. 31. Okloher 193.5
(RGBl. I S. 12'/5) in der Fassung vom IQ. 9. 38 (RGB1..I &. 1184)
wird mit Ermächtigung der Reglcivung von Oberbayern vom
12. 1. 1955 Nr. 11/6 — 1023/64 folgcmdoß angeordnet:

Das in der Landschaftsschutzkarte beim Landratsamt Mies-
bach mit grüner Farbe eingetragene Gebiet des Schliersees und
seine: Umgebung im Bereich der Gemeinde Sddiersea wird in
dem Umfange, der sich aus der Eintragung in der Lahdsdiaits-
adiutzkarte ergibt, mit,dem Tage der Bekanntgabe dieser An
ordnung dfem Schutz des Naturschutzgesetees unterstellt.

Auagenomlnen hiervon Sind die In diesem Gebiet gelegenen
geschlossenen Ortsteile, sowie die in dem geprüften Flächen'
nulzüugsplaii für eine Bebauung ausgewiesenen Hächen.

gaar
Hervorheben



D a s L a n d a d i a f t s s d i u t z g e b l a t w i r d b e g r e n z t ; ^

Im Norden durth die Linie von der Hnb'erspitz zum Schliers-
berg,

im; Osten durch den Kolmberg und den HirschgröhTkopf,
im Süden durdi den Dürnbach,
und Im Westen, von der Linie vom Brunstkogel zum Rainerberg.

Unberührt bleiben im Landschaftsschutzgebiet die wirtschafv-
liche Nutzung und pflegliche Maßnahmen.

Hiernach ist nach wie vor zulSssig:
Dlo iandr und forstwirtsdiaftllcho Nutzung vorbchulUicli der
nachfolgondon Bostlimamigen, sowi& die Ausübung von Jagd
l i n d r i s d h o r e i .

Unberührt bloibcm leruor .clio sich für die Hlgontümor von
Grubenfeldern oder für die Träger von Konzessionen zur Auf
suchung und Gevrihnung- staatsvorbehaltener Minerahen aus
dem Berggesetz vom 1'3. 8. 1910 (CWBl. S. 815) in der gegen
wärtig geltenden Fassung dieses Gesetzes vom 29. U. 194J
(GVBL 1950 S. 40) ergebenden Rechte und Pflichten.

Unzulässig ist es, innerhalb des geschützten Gebietes Ver-
ätidoTungen vorzunehmen,' die geeignet sind, das Landsdrafts-
bild oder die Natur zu beeinträchtigen,
- Darunter fallen insbesondere;

a) die Errichtung von Bauwerken aller Art, auch von soldren,die keiner bauaufsichtlichen Genehmigung bedürfen, ein-
schlioßlldi der Einfriedungen, insbes. auch von Wochenend
häusern, Schiff- und Badehütten,

b) die Beseitigung oder Beschädigung der im Sdmtzgeblet vor
handenen Hecken, Büsche, Baumgruppen, Alleen und Ge
hölze auöerh. des geschlossenen Waldes, sowie der Teicae,
Hecken, Hage und Gehölze dürfen nur in der Welse g^hutzt
werden, daß der Bestand erhalten und das Landachaftsbilü. nicht beeinträchtigt wird, vor allem keine, störenden Lüdcen
iOntstehen,

c) das ZalW außerhalb zirgelassepexv Zeltplätze, das Ablagernvon Abfällen, Müll und Schutt an'anderen als den hleriü|'
zugelassenen Plätzen,

d) das Anbringen von Tafeln, Inschriften, insbesondere V/arbe-
vorrichtungen u. dgl., soweit sie sich auf den Landschafts
schutz oder den Verkehr bezielien.

Ausgehommen von dem Verbot nach Buihatabe a slndi
1. Weidezäune ohne Verwendung von Betonpfostmi,
2. Bauten, die ausschließlich landwirtschaftlichen Zwecken die

nen und sidL nach Werkstoff imd Form gut in die Land
schaft einfügen.

3. Für den Forstbetrieb erforderliche Kulturzäime, Arbeiter
hütten, Gerätezäune und sonstige Beüiebsbauten,

Nur mit Zustimmung dor. unteren Naturscbutzbehörde sind
im Schutzgebiet zulässig i

a) Jede das Lnndßchaftsblld beeinfinssende Veränderung der
nrdoberfläche durch Abgrabungen oder Aufschüttungon, ins-
bc-sondere an See-, Fluß- und Bachiiforn,

'• b) die Vornahme'von Kahlsdilftgen und Saumkahlhie'hen mit
einer größeren Tiefe als 30 m,

c) der Bau von Drahtleltüngen,
d) die Anlage von Steinbrüchen, Klee-, Sand- od. Lehmgiuben,

Abschütthalden und Baggorbetrleben sowie die .Wiedev-
lubetrlebnahme stillgelegter Anlagen dieser Art.

Die für die vorbezeichneten Maßnahmen nach anderen Vor
schriften bestehende Genehmlgungspflicht wird durch^diese An
ordnung nicht berührt.

Vorhandene landschaftliche Verunstaltungen sind auf An
ordnung der unteren Naturschutzbehörde zu beseitigen, ßpfern.
es sidr nicht um' behörcUidi genehmigte Anlagen handelt und
die Beseitigung ohne größere Aufwendungen möglich ist.

§ 6
Ausnahmen von den Bestimmungen des § 3 können in be-

sonderon Fällen vom Landratsamt zugelassen werden.

Wer den Bestimmungen dieser Anordnung zuwiderhandelt,
wird nach §§ 21 und 22 Natursdhutzgooetz und § 1© dor DV.
h l a z u b o s l r a f L

5 8
Dioso Anordnung triIt mit iliror Bekanntgabe im Amtsblatt

des Lar.dkxoiscs Miesbach in Kraft.
H A P l . 3 2 - - 3 2 4

Betreff; Stellung des Spitzingsees uud aeinet Umgebung unter
Landschaftsschutz.

B e k a n n t m a c h u n g ,

Auf Grund der §| 5 und 19 des Naturschutzgesetzes vom
26. Juni 1935 (RGBL I S. 821) und des | 13 dar DV. v. 31. Ok
tober 1935 (RGBl. 1 S. 1275) ist beabsichtigt, im Bereidt der
Marktgemeinde Schllersee den Spitzingsee und die ihn um
gebende Landschaft In die Landschaftsschutzlcart© des Laud-
ratsamtes Miesbadi einzutragen und dandt dem Schutze dos
Natursdiutzgesetzes zu' unterstellen.

Der Entwurf der Anordnung hierüber §owie die Landschafts-
schutzkarte liegen 14 Tage lang u,zw. vom Tage dieser Be
kanntmachung ab, bei dem Gemeindeamt während der Dienst
stunden von 9 bis 12 Uhr zur öffentlichen Einsicht aus.

Einsprüche gegen die Anordnung oder die Eintragung in
die Landschaftsschutzkarte können ediriftUch mit gehöriger
Begründung bis zum Ablauf der Auslegungszelt bei der unter-
fertigten Naturschutzbehörde erhoben werden.

Bis zur Entscheidung über die Einsprüche durch die höhere
Naturschutzhehörde dürfen In dem auf der Landsdiaftaschutz-
karte verzeicfmeten Gebiet keine durdi die Anordnung ver
botenen Veränderungen vorgenommen werden.

E ' A P L 3 2 '

■ •y-L'-ft

Baüeffi Alljährliche Badi- und Grahenräumung.

Jeder Landwirt weiß, wie wichtig es ist. daß die Wässer-
läufs, insbes. Bädie und der Wiesenentwässerung cJlenendeoffene Gräben, alljährlich ordnungsgemäß geräî t werden, wie
dies das Bayer. Wassergesetz vorschreibt. In den zurückliegen
den iCi-iegs- und Nachkriegsjahren wurden diese Aufgaben
vielfach 'vernachlässigt. Es muß ihnen jetzt wieder das not
wendige Augenmerk zugewendet werden.

Zur Instandhaltung der Gewässer gehört die Reinigung und
Räumung der WasserlRufe von Pflanzen. Sc îhimm, Steinen,
Vi/urzclstödceii usw., ferner die Frcihaltung und die Unterhal
tung der Ufer durch Beseitigung vcm Anlmidungon und An-
sdiwemmungen sowie von Bäumen und Sträudrorn, soweitdiese den Abiauf des Wassers behindom. bowelt dlo Instand
haltungsmaßnahmen nicht dem Staat, d<;m Bezirlcgvorband odoiauf Grund besonderer rechtlicher VeiipfUchtimgen Dritten er
liegen, sind sie nach dem BaT̂ JuWassergesetz dne ̂redatliche Verpflichtung der Beteiligten (Art. 100 WG), öie in
der Regel in Gemeinschaft zur Instandhaltung verpflichtet sind.

Als Beteiligte gelten nadi .Art.88WG.;
1, Die Eigentümer derjenigen Grundstüdce und plagen, die

durdi die Instandhaltung des Wasserlaufes und seiner Ufer
vor Abbruch, Uberachwenunung, Ubemiurung, Versuraptung
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